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Merkblatt zur Anmeldung/Zulassung 
von Imkereiprodukte 

Imkereiprodukte werden auf zwei verschiedenen Wegen ins 

Zertifikat von Erzeuger und Hofverarbeitern aufgenommen. 

Abhängig von der Produktart und Vermarktung, erfolgt eine 

Produktanmeldung oder -zulassung.  

1. Anmeldeprozess Honig 

Anmeldung Honig für bestehende Betriebe – Handel an Endverbrauchter: 

Honig wird als Produkt zum Handel an Endverbraucher (Direktvermarktung) in der 
Datenbank eingetragen, sofern der Verkauf an Wiederverkäufer dem Demeter e.V. nicht 
bekannt ist. Es muss hierfür kein Einreichen des Etiketts erfolgen. Auf der 1. Seite des 
Zertifikats erscheint „Bienenvölker, Honig“ und auf den folgenden Seiten unter tierische 
Erzeugnisse „Bienen“ und unter verarbeitete Erzeugnisse zum Handel an Endverbraucher: 
„Honig, diverse Sorten“. Auch ohne Prüfung der Etiketten gelten die bestehenden Vorgaben 
zur Etikettengestaltung. Auf Wunsch können Etiketten zur Prüfung an produkt@demeter.de 
eingereicht werden. Bitte vermerken Sie in der E-Mail, dass die Vermarktung an 
Endverbraucher geht.  
 

Anmeldung Honig für bestehende Betriebe – Handel an Wiederverkäufer: 

Sofern der Honig an Wiederverkäufer wie Bioläden, Supermärkte oder Großhändler 
geliefert wird, muss eine Prüfung der Etiketten erfolgen. Dies ist eine allgemein gültige 
Regelung für alle Erzeugerbetriebe. Liegt ein einheitliches Grundetikett für verschiedene 
Honigsorten und Gläsergrößen vor, werden diese zusammengefasst als Produkt „Honig, 
diverse Sorten“. Auf Wunsch können auch alle einzelne Honigsorten und Gläsergrößen 
aufgeführt werden, dies setzt jedoch voraus, dass immer alle Sorten und Größen eingereicht 
werden, damit die Produktliste stets aktuell ist. Auf der 1. Seite des Zertifikats erscheint 
„Bienenvölker, Honig“ und auf den folgenden Seiten unter tierische Erzeugnisse „Bienen“ 
und unter verarbeitete Erzeugnisse zum Handel an Wiederverkäufer: „Honig, diverse Sorten“ 
bzw. „Frühjahrstracht 500g“ etc. Bitte senden Sie die Etiketten an produkt@demeter.de .  
 

Anmeldung Honig für Neubetriebe: 
Bei Neubetrieben wird zu Beginn die geplante Vermarktung abgefragt und entsprechend die 
Regelung für den Handel an Endverbraucher bzw. Wiederverkäufer übernommen. 

Die oben genannten Regelungen gelten nur für 100%ige Honigprodukte. 

Wenn Sie andere Zutaten (z.B. Gewürze) hinzugeben ist weiterhin eine separate Anmeldung für 

jede Sorte notwendig sobald der Demeter-Anteil < 90 % ist. 
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2. Anmeldung weiterer Bienen- und Imkereiprodukten 

Anmeldung weiterer Bienen- und Imkereiprodukte 

Imkereiprodukte wie Wachs, Propolis, Pollen etc. werden nicht automatisch als Produkt in 
der Datenbank angelegt. Sollen diese Produkte als Demeter-Produkt vermarktet werden, 
müssen diese dem Demeter e.V. mitgeteilt werden. Hierfür gelten die allgemeinen 
Regelungen zur Produktanmeldung / Produktzulassung (siehe Kurzübersicht). Zudem sind 
für diese Produkte ggf. noch detaillierte Richtlinien einzuhalten. Teilweise sind hier noch 
Richtlinien in Entstehung.  

3. Anmeldung von Produkten mit Imkereizutaten  

Anmeldung von Bienenwachstücher 

Bienenwachstücher müssen zur Auslobung mit Demeter aktiv bei uns angemeldet werden. 
Da der Hauptbestandteil des Bienenwachstuches aus dem Textil besteht, gilt hier die 
Demeter-Textilrichtlinie. Zwei wesentliche Kriterien sind für Demeter-Bienenwachstücher zu 
beachten: 
- Es darf ausschließlich Bienenwachs von Demeter-zertifizierten Imkern verwendet werden 

- Der eingesetzte Textilstoff muss Demeter-zertifiziert sein, bzw. die Demeter-

Textilrichtlinie einhalten.  

 

Kurzübersicht Produktanmeldung / Produktzulassung  

Handel an Endverbraucher für Produkte > 90% Demeter-Anteil:  

Für die Direktvermarktung von > 90% Demeter-Produkten ist eine reine Produktanmeldung mit 

der Benennung der Produkte an den Demeter e.V. ausreichend. Das Einreichen von Etiketten ist 

freiwillig. 

Handel an Wiederverkäufer und/oder Demeter-Produkte < 90% Demeter-Anteil:  

Bei Produkten < 90% Demeter-Anteil und/oder Produkte zur Vermarktung an Wiederverkäufer ist 

eine Produktzulassung inkl. Prüfung der Rezeptur sowie der Etiketten notwendig.  

Besonderheit Honig 

- Handel an Endverbraucher: Honig wird beim Betrieb automatisch eingetragen  

- Handel an Wiederverkäufer: Grundetiketten müssen vom Demeter e.V. zugelassen werden  

Ansprechpartner Demeter e.V. / Abteilung Qualität / Team Verarbeitung 

- Etiketten an: produkt@demeter.de 

- bitte immer Betriebsnummer und Vermarktungsart angeben 

  (Handel an Endverbraucher / Wiederverkäufer) 

Grundsätzlich gilt, dass Produkte nur als Demeter-Produkt vermarktet werden können, 

wenn diese dem Demeter e.V. mitgeteilt und ggf. zugelassen werden. Zudem müssen die 

Vorgaben zur Etikettengestaltung eingehalten werden. Das Demeter-Gestaltungshandbuch 

finden Sie unter: https://www.demeter.de/downloads 
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